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GOZ & BEMA

Tipp aus der Praxis

Korrekte Abrechnung des HKP/Differenzforderungen

In jüngerer Vergangenheit sehen wir uns wiederholt mit Rück-
forderungen der Krankenkassen konfrontiert. Diese beru-
hen darauf, dass der eingegliederte Zahnersatz (ZE) nicht der 

Form entspricht, die in der Zeile „Therapieplanung“ des Heil- und 
Kostenplans (HKP) angegeben ist.
Rechtsgrundlage für derartige Forderungen ist eine Vereinbarung 
nach § 87 Abs. 1a SGB V über die Versorgung mit Zahnersatz (An-
lage 3 zum BMV-Z bzw. Anlage 4 zum EKV-Z).
Nr. 5 dieser Vereinbarung lautet wie folgt:
„Nach der Genehmigung sind Änderungen des Befundes oder der 
tatsächlich geplanten Versorgung der Krankenkasse zur Neufest-
setzung der Festzuschüsse mitzuteilen.“

Wichtiger Hinweis

Die Krankenkassen können auch bei mängelfreiem ZE bis zu vier 
Jahre nach Eingliederung den gesamten Festzuschuss zurückfor-
dern, wenn sich innerhalb dieses Zeitraums herausstellt, 
dass der eingegliederte ZE nicht der abgerechneten 
Form entspricht.
Eine solche Forderung können wir aufgrund der ein-
deutigen Rechtsgrundlage nicht zurückweisen, selbst 
wenn sie uns unangemessen erscheint und der Pati-
ent den betroffenen Zahnersatz beschwerdefrei tragen 
würde. Dies betrifft ausdrücklich auch Fälle, in denen 
den Krankenkassen kein finanzieller Schaden entstan-
den ist – ein Beispiel: Sie hatten ohne gesonderten Ho-
norar- und Laborkostenansatz gleichartigen ZE (z. B. 

vollverblendete Kronen) angefertigt, rechneten jedoch den ZE 
als Regelversorgung ab.

Fazit

Kommt es in Ausnahmefällen nach vorheriger Genehmigung des 
HKP zu einer solchen Veränderung der Therapieplanung, ist der 
HKP grundsätzlich zu ändern und der Krankenkasse erneut zur Zu-
schussfestsetzung vorzulegen.
Bitte beachten Sie diese Vorgabe im eigenen Interesse – es geht 
in solchen Fällen teils um vierstellige Festzuschusssummen, die 
von Ihnen zurückzuzahlen wären.

Ihre Ansprechpartner erreichen Sie unter 
Tel. 89004-406 
schlichtung@kzv-berlin.de

Die GOZ-Frage des Monats

Intraligamentäre Anästhesie

Wie kann die intraligamentäre Anästhe-
sie berechnet werden und wie oft je Zahn?

Die intraligamentäre Anästhesie ist eine 
Sonderform der Infiltrationsanästhesie 
und daher nach Geb.-Nr. 0090 GOZ zu 
berechnen. 
Die Geb.-Nr. 0090 GOZ ist an einem Zahn 
unter Umständen auch 2-mal berech-
nungsfähig. Da der Zahn bei einer intrali-
gamentären Anästhesie aber nicht 2-mal 
anästhesiert wird, sondern die Anästhesie 
mehrere Einstiche erfordert, kann die ver-
mehrte Zahl an Einstichen nur über den 
Steigerungssatz Berücksichtigung finden. 
Sollte jedoch – zum Beispiel wegen lan-
ger Behandlungsdauer – der Zahn nach-
anästhesiert werden müssen, wäre auch 

die intraligamentäre Anästhesie 2-mal je 
Zahn berechenbar. Der Grund für die 2. 
Anästhesie muss in der Rechnung ange-
geben werden.

Daniel Urbschat

Wir sind für Sie da!
Ihr GOZ-Referat  
der Zahnärztekammer Berlin

Wir beantworten gern auch Ihre GOZ-Frage: 
E-Mail: goz@zaek-berlin.de
Tel. (030) 34 808 -113, -148
Fax (030) 34 808 - 213, -248
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